
          
 

Bekanntmachung des Amtes Schwarzenbek-Land 
über die Wahl einer Schiedsperson 

 
 
Für den Schiedsamtsbezirk des Amtes Schwarzenbek-Land hat der Amtsausschuss 
gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Schiedsordnung für das Land Schleswig-Holstein eine 
Schiedsperson und eine stellvertretende Schiedsperson für fünf Jahre zu wählen.  
 
Das Ehrenamt der Schiedsperson kann von Bürgerinnen und Bürgern übernommen 
werden, die älter als 30 Jahre sind, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
besitzen, nicht unter Betreuung stehen oder durch sonstige gerichtliche Anordnung in 
der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind und im Schiedsamtsbezirk ihren 
Wohnsitz haben. 
 
Zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen besteht die Aufgabe der 
Schiedsperson darin, festgefahrene Situationen und verhärtete Fronten durch eigenes 
Verhandlungsgeschick aufzubrechen und dadurch kleinere Meinungsverschie-
denheiten und Streitigkeiten - zivilrechtlicher und strafrechtlicher Art - zu schlichten 
und durch Abschluss eines entsprechend zu protokollierenden Vergleiches zu 
beenden. 
 
Die Schiedsperson wird in vielfältigen Bereichen tätig: Nachbarschaftsstreitigkeiten, 
Beachtung der Hausordnung, Schmerzensgeld und Schadensersatzansprüchen, aber 
auch in Fällen leichter Körperverletzung, des Hausfriedensbruches oder der 
Beleidigung. 
 
Interessierte Personen, die nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für 
das Amt geeignet sind, werden gebeten, sich für dieses Amt zu bewerben. 
 
Die Bewerbung ist bis zum 31. März 2023 an den Amtsvorsteher des Amtes 
Schwarzenbek-Land, Fachbereich Bürgerservice, Gülzower Str. 1, 21493 
Schwarzenbek (ordnungsamt@amt-schwarzenbek-land.de) zu richten. 
 
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist erfolgt die Wahl durch den Amtsausschuss des 
Amtes Schwarzenbek-Land. Diese muss dann nach § 4 der Schiedsordnung durch 
den Direktor des Amtsgerichtes Schwarzenbek bestätigt werden. 
 
 
Schwarzenbek, den 28.02.2023 
       Amt Schwarzenbek-Land 
       Der Amtsvorsteher 
       gez. Schmahl 
 
 


